
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2000/1/14 1Ob330/99g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.01.2000

Norm

StVG §52

StVG §53

Rechtssatz

Ein Strafgefangener hat auf der Rechtsgrundlage des besonderen ö/entlich-rechtlichen Gewaltverhältnisses zwischen

ihm und dem Bund keine Sonderzahlungsansprüche, die für ein privat- oder ö/entlich-rechtliches Dienstverhältnis

typisch sind.

Entscheidungstexte

1 Ob 330/99g

Entscheidungstext OGH 14.01.2000 1 Ob 330/99g

Veröff: SZ 73/8
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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